
Welche Chancen bietet die Aktivrente für Ruheständler 
und ihre Arbeitgeber? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

muss mit dem Renteneintritt das Arbeitsleben vorbei sein? In Zeiten des Fachkräftemangels schätzen doch 
viele Unternehmen die Erfahrung und die Verlässlichkeit der Senioren. Daher fördert die Bundesregierung seit 
dem 01.01.2026 die Weiterarbeit nach dem Eintritt in den Ruhestand mit der neuen sog. Aktivrente. Für Ar-
beitnehmer, die nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiterarbeiten, ist ein Gehalt von bis zu 24.000 € im 
Jahr steuerfrei. Erst darüber hinausgehender Arbeitslohn unterliegt der Besteuerung.  

Diese Vergünstigung gilt allerdings nur für Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit, für die der Arbeitgeber 
Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung oder Zuschüsse an eine berufsständische Versorgungseinrichtung 
leistet. Einkünfte aus freiberuflicher oder gewerblicher Arbeit, aus Land- und Forstwirtschaft und aus der Tä-
tigkeit als Beamter oder Minijobber sind nicht begünstigt!  

 

Was Sie Aktivrentner oder Arbeitgeber über Sozialversicherungsbeiträge, Werbungskosten, 
steuerfreie Zusatzleistungen und andere Details im Zusammenhang mit der Aktivrente wissen 
müssen, erfahren Sie in unserer Infografik auf der nächsten Seite. Kontaktieren Sie uns 
gerne für eine weitergehende Beratung! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

  

 

Niederlassung Großburgwedel Niederlassung Wathlingen

Lindhop 4, 30938 Burgwedel Hasklintweg 2a, 29339 Wathlingen

T  05139 6967-704 T  05144 495-163

F  05139-6967-706 F  05144-495-165

Internet: www.sebw-steuerberater.de



 

 


